
Genossame Dorf-Binzen
8840 Einsiedeln

Auszahlung des
Genossennutzens 2022/23
Auszahlungsort:
• Freitag, 22. März 2024, 15.00–19.00 Uhr
• Samstag, 23. März 2024, 10.00–13.00 Uhr,
im Betriebsgebäude, Gaswerkstrasse 22, Einsiedeln

Nutzungsberechtigt ist, wer per 31. Dezember 2022 die 
Nutzungsvoraussetzungen erfüllt hat, im Genossen- 
register eingetragen ist und im Kanton Schwyz wohnt.

Der Nutzen wird nur gegen Abgabe der per Post zu- 
gestellten Abholungseinladungskarte ausbezahlt. 

Nicht abgeholter Nutzen kann bis 31. Mai 2024 schrift- 
lich geltend gemacht werden. Er wird nach Abzug einer 
Gebühr von Fr. 10.– durch die Bank überwiesen. 

Parkierungsmöglichkeiten sind beim Betriebsgebäude 
in beschränkter Anzahl vorhanden. 

Für den Genossenrat
Der Präsident: Der Schreiber: 
Daniel Kälin Werner Schönbächler


